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Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden 

– Ergebnis der ersten Lesung im Europäischen Parlament 
(Straßburg, 22.-25. April 2024) 

  

I. EINLEITUNG 

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat am 10. April 2024 bestätigt, dass der Rat den 

Standpunkt des Europäischen Parlaments billigen wird, wenn das Europäische Parlament den oben 

genannten Kommissionsvorschlag ohne Änderungen annimmt. 

Am 9. April 2024 hat der Berichterstatter, Matjaž NEMEC (S&D, SI), im Namen des Ausschusses 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) einen Bericht vorgelegt, der darauf abzielt, 

den Kommissionsvorschlag zu übernehmen. 

Dieses Dossier1 sollte Gegenstand des Berichtigungsverfahrens2 im Europäischen Parlament 

werden, nachdem das scheidende Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung angenommen hatte. 

                                                 
1 Dok. 10819/24. 
2 Artikel 241 der Geschäftsordnung des EP. 
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II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat am 23. April 2024 seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt und dabei den 

Kommissionsvorschlag übernommen. 

Nach Überarbeitung des angenommenen Textes durch die Rechts- und Sprachsachverständigen hat 

das Europäische Parlament dem Rat am 8. Juli 2024 seinen Standpunkt in erster Lesung übermittelt, 

der in dessen legislativen Entschließung (siehe Anlage) enthalten ist. 

Der Rat sollte in der Lage sein, den Standpunkt des Europäischen Parlaments zu billigen und damit 

die erste Lesung für beide Organe abzuschließen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 



 

 

ANLAGE 

(23.4.2024) 

P9_TA(2024)0305 

Befreiung von der Visumpflicht für Inhaber serbischer Reisepässe, die von 

der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt 

wurden 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 in Bezug auf Inhaber serbischer Reisepässe, 

die von der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt 

wurden (COM(2023)0733 – C9-0412/2023 – 2023/0418(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2023)0733), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 

der Kommission unterbreitet wurde (C9-0412/2023), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. April 2024 

gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 

Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 

Inneres (A9-0172/2024), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2023)0418 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 23. April 2024 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 in Bezug auf Inhaber serbischer 

Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion (Koordinaciona uprava) ausgestellt 

wurden* 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE TEILWEISE VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates2 wird die 

Liste der Drittländer aufgestellt, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein müssen („Visumpflicht“), 

sowie die Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige für einen Aufenthalt, der 90 Tage je 

Zeitraum von 180 Tagen nicht überschreitet, von dieser Visumpflicht befreit sind 

(„Befreiung von der Visumpflicht“). 

(2) Serbien wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 1244/2009 des Rates3 in die Liste der Länder 

aufgenommen, deren Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind. Mit dieser 

Verordnung wurden Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen 

Koordinationsdirektion (auf Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden, von der 

Befreiung von der Visumpflicht ausgenommen. 

                                                 
2 Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 

Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der 

Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 

28.11.2018, S. 39). 
3 Verordnung (EG) Nr. 1244/2009 des Rates vom 30. November 2009 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein 

müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht 

befreit sind (ABl. L 336 vom 18.12.2009, S. 1) 
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(3) Infolge der Annahme der Verordnung (EU) 2023/850 des Europäischen Parlaments und des 

Rates4 zur Übertragung des Kosovos* von Anhang I Teil 2 in Anhang II Teil 4 der 

Verordnung (EU) 2018/1806 sind Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen 

Koordinationsdirektion ausgestellt wurden, die einzigen Bürger des Westbalkanraums, die 

einer Visumpflicht unterliegen.  

(4) Damit der gesamte Westbalkanraum derselben Visumregelung unterliegt, sollten Inhaber 

serbischer Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion ausgestellt wurden, in 

den Verweis auf Serbien in Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) 2018/1806 aufgenommen 

werden. 

                                                 
4 Verordnung (EU) 2023/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. April 

2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 des Rates zur Aufstellung der Liste 

der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz 

eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von 

dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 110 vom 25.4.2023, S. 1). 
*  Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit 

der Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrats und dem Gutachten des Internationalen 

Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos. 
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(5) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 

die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands5 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates6 genannten Bereich gehören. 

(6) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands7 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstaben B und C 

des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG 

des Rates8 genannten Bereich gehören. 

                                                 
5 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
6 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 

Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 

dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
7 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
8 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(7) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands9 dar, die zu dem in 

Artikel 1 Buchstaben B und C des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2011/350/EU des Rates10 genannten Bereich gehören. 

(8) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG11 des Rates nicht 

beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(9) Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der 

Beitrittsakte von 2003 dar. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
9 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
10 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 

über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkommen zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 

Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien Personenverkehr (ABl. 

L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
11 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 

vom 7.3.2002, S. 20). 
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Artikel 1 

In Anhang II Teil 1 der Verordnung (EU) 2018/1806 wird der Eintrag „Serbien (ausgenommen 

Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen Koordinationsdirektion (auf Serbisch: 

Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden) (2)“ durch folgenden Eintrag ersetzt: 

„Serbien (einschließlich Inhaber serbischer Reisepässe, die von der serbischen 

Koordinationsdirektion (auf Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden) (*) 

_______________ 

(*)  Die Visumbefreiung gilt ausschließlich für Inhaber biometrischer Reisepässe, die im 

Einklang mit den Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 

ausgestellt wurden.“ 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in 

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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